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Seit der letzten Gesundheitsre-
form 2004 müssen chronisch 
kranke Menschen eine geringe-
re Zuzahlung für medizinische 
Versorgung zahlen (sogenannte 
Chronikerregelung, 1% statt 2% 
ihrer jährlichen Bruttoeinnah-
men).
Mit der neuen Gesundheitsre-
form 2007 soll sich das ändern. 
Jetzt soll die Höhe der Zuzah-
lungen gemäß §62 SGB V davon 
abhängig gemacht werden, ob 
Versicherte regelmäßig an Vor-
sorge- und Früherkennungsun-
tersuchungen teilnehmen. Die-
se Regelung startet am 1.1.2008 
und betrifft Frauen, die am Stich-
tag 1.4.2007 unter 35 Jahre und 
Männer, die an diesem Tag unter 
45 Jahre alt sind. Der gemein-
same Bundesausschuss hat die 
Aufgabe, die für die Neuregelung 
relevanten Vorsorgemaßnahmen 
auszuwählen. 
Frau Judith Storf sitzt als Pati-
entenvertreterin im G-BA und 
nimmt im Folgenden Stellung zu 
Sinn und Unsinn dieser vom Ge-
setzgeber installierten Regelung. 
Die Fragen gestellt hat Sabine 
Düver.

S.D: 
Frau Storf,  der Gesetzgeber 
stellt die Neuregelung als finan-
zielle Belohnung für gesund-
heitsförderndes Verhalten dar. 
In einem Zitat aus der Eigendar-
stellung des Bundesministeriums 
für Gesundheit heißt es: „Wenn 
Sie nach dem Stichtag 1.4.1987 
geboren wurden, zahlt sich die 
regelmäßige Teilnahme an den 
Krebs-Früherkennungsuntersu-
chungen nicht nur gesundheit-
lich für Sie aus, sondern gege-

benenfalls auch finanziell: Sie 
haben Anspruch auf die vermin-
derte Belastungsgrenze, falls 
Sie später an einem Krebsleiden 
erkranken.“. Ist das tatsächlich 
eine Besserstellung für die Ver-
sicherten?
J.S: 
Nein, es ist keine Besserstellung 
für Versicherte, die an den Früh-
erkennungsuntersuchungen teil-
nehmen, sondern eine Schlech-
terstellung der Versicherten, 
die nicht teilnehmen. Es ist eine 
Verschlechterung der jetzigen 
Chronikerregelung, die ja auch 
schon nur eine Minimalrege-
lung ist. Versicherte, die nicht an 
der Früherkennung teilnehmen 
möchten, werden finanziell be-
nachteiligt. Besonders makaber 
ist es einen Menschen zu bestra-
fen, der beispielsweise gerade 
die Diagnose „ Krebs“ gestellt 
bekommen hat.

S.D:
Welche Vorsorgemaßnahmen 
und Früherkennungsunter-
suchungen fallen runter die 
Neuregelung? 
JS:
Die Liste der Vorsorge- und 
Früherkennungsuntersuchungen 
steht noch nicht fest. Der ge-
meinsame Bundesausschuss soll 
die in Frage kommenden Unter-
suchungen festlegen. Die ausge-
wählten Früherkennungsunter-
suchungen müssen bestimmte 
Kriterien erfüllen. Sie müssen 
risikofrei sein. Der Nutzen der 
Maßnahme muss optimal, der 
Schaden minimal gehalten sein. 
Das Ergebnis muss sicher sein. 
Diese Kriterien mussten bislang 
für ein Früherkennungespro-

gramm nicht erfüllt werden. Kein 
Früherkennungsprogramm erfüllt 
heute diese festgelegten Krite-
rien.

S.D: 
Werden durch die Neuregelung 
tatsächlich Kosten im Gesund-
heitssystem reduziert?
J.S.
Nein, Kosten werden nicht redu-
ziert, weder kurz- noch langfris-
tig. Die Kosten für einen geord-
neten Gesamtablauf eines Scree-
nings sind hoch, Einladung, Ter-
minvereinbarung, Verwaltung, 
Früherkennungsuntersuchung, 
Doppelbefundung, Therapie, 
Nachgespräch usw. Die Kosten, 
die durch die Früherkennung 
von Krankheitsfällen eingespart 
werden stehen in keinem Ver-
hältnis zu den Diagnosekosten. 
Die Kosten einer Vorsorge wären 
aber zweitrangig zu betrachten, 
wenn die Vorsorgemaßnahme 
selbst das gewünschte Ergebnis 
bringen würde, nämlich verbes-
serte Überlebenschancen durch 
Früherkennung. Das ist aber sehr 
umstritten.

S.D.
Durch die Neuregelung könnte 
der Anschein erweckt werden, 
Früherkennung könne
Erkrankungen vermeiden.
J.S.
Ja, der Eindruck kann wirklich 
entstehen, so als wäre ich vor 
einer Erkrankung sicher, wenn 
ich regelmäßig an der entspre-
chenden Früherkennung teilneh-
me. In den USA, wo Früherken-
nung seit längerem stark bewor-
ben wird, glauben nach einer 
Umfrage fast 40% der Befragten, 
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dass Krebsfrüherkennung 
vor einer Krebserkrankung 
schützt.
Zudem kann durch diese 
Neuregelung eine Schuldzu-
weisung ausgelöst werden: 
Wer nicht regelmäßig zur 
„Vorsorge“ geht, ist selber 
Schuld an einer späteren Er-
krankung.

S.D.
Wie sieht es aus mit der Nut-
zen-/Schaden-Abwägung, 
mit Vor-und Nachteilen der 
Untersuchungen? Gibt es Ri-
siken?
J.S.
Die Früherkennungsunter-
suchungen bergen unter-
schiedliche Risiken, je nach 
Untersuchungsmethode. Bei 
der Mammographie setzen 
sich Frauen einer Bestrahlung 
aus. Bei einer Darmspiege-
lung kann es zu Verletzungen 
der Darmwand kommen, um 
nur zwei Beispiele zu nen-
nen. Die seelischen Auswir-
kungen von falsch-positiven 
Befunden sind hinlänglich 
bekannt. Ein großes Risiko 
bedeuten die falsch-negativ 
Befundungen, wiegen sie den 
Betroffenen in dem Glauben 
gesund zu sein. Ein Satz zum 
Nutzen: In der Regel werden 
bei Krebserkrankungen durch 
das Screening die langsam 
wachsenden und eher „harm-
losen“ Tumore entdeckt, die 
aggressiven, schnellwach-
senden und weitaus gefähr-
licheren dagegen wesentlich 
weniger. 
Die Teilnehmer und Teilneh-
merinnen einer Früherken-

nungsmaßnahme sind in der 
Regel gesund, und der Groß-
teil wird auch Zeit seines Le-
bens nicht an der zu erken-
nenden Krankheit leiden. Für 
den größten Personenkreis 
besteht der Nutzen der Vor-
sorge in der persönlichen Be-
ruhigung, dass im dem Mo-
ment wenn die Ergebnisse 
vorliegen, keine Erkrankung 
vorliegt.

S.D:
Bedeutet diese Neuregelung 
eine Pflicht zu Früherken-

nung im Gegensatz zur
freiwilligen Inanspruchnah-
me? Ist das rechtens?
J.S.
Zunächst widerspricht die-
se Regelung dem Recht auf 
Selbstbestimmung. Beson-
ders vor dem Hintergrund 
der möglichen mit der Un-
tersuchung verbundenen Ri-
siken muss sich jeder Mensch 
selber entscheiden, ob die 
Maßnahme sinnvoll und wün-
schenswert ist. 
Zudem gibt es das Recht auf 
Nichtwissen, ob aus religi-
ösen oder ethnischen oder 

aus anderen Gründen, hier 
gibt es das Recht auf die indi-
viduelle Entscheidung.

S.D.
Wie schätzen Sie die Um-
setzbarkeit des § 62 SGB V 
ein?
J.S.
Bedenkt man die zahlreichen 
Probleme in der Umsetzung 
der Neuregelung, erscheint 
einem diese Neuerung wenig 
durchdacht. Bei Menschen 
aus ländlichen Regionen 
scheitert die Teilnahme even-

tuell bereits am ersten Schritt, 
an den langen Anfahrtswe-
gen in die Arztpraxis. Das gilt 
im besonderen für immobile 
Menschen. Ein weiterer Teil 
der potenziellen Teilnehmer 
scheitert an der nächsten 
Hürde, dem nicht rollstuhl-
gerechten Zugang. Schwer 
erkrankte Menschen können 
auf Grund ihrer körperlichen 
Belastung nicht teilnehmen. 
Wenn man dann noch be-
denkt, dass es für Frauen bei-
spielsweise sieben mögliche 
Vorsorgemaßnahmen gibt, 
fragt man sich wer soviel Zeit 

im Jahr beim Arzt verbringen 
kann und möchte.  

S.D:
Gibt es solche Regelungen in 
anderen Ländern auch?
J.S.
Nein, es gibt kein anderes 
Land, dass seine Bürger und 
Bürgerinnen für die Nichtteil-
nahme an Früherkennungs-
programmen bestraft.

S.D.
Wie könnte eine sinnvolle 
Regelung aussehen?
J.S.
Eine korrekte Aufklärung über 
die Vor- und Nachteile einer 
Früherkennungsuntersuchung 
in Form von unabhängigen 
und neutralen Informations-
materialien. Darüber hinaus 
die Möglichkeit einer münd-
lichen Beratung durch die 
Krankenkasse oder den Arzt/
die Ärztin. Nur so ist der ein-
zelne Mensch in der Lange 
frei zu entscheiden ob und 
an welcher Vorsorge- oder 
Früherkennungsmaßnahme 
er teilnehmen möchte. Die 
Qualitätsoptimierung der Vor-
sorgeprogramme ist ein wei-
terer Schritt. Zudem sollte 
sich unbedingt eine unabhän-
gige internationale Kommissi-
on mit dem Sinn und Unsinn 
von einzelnen Vorsorge- und 
Früherkennungsmaßnahmen 
beschäftigen.
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